
  
 

 
Beschlussauszug 

aus der 
ord. Sitzung der Gemeindevertretung Kloster Tempzin  

vom 22.02.2024 

 
Top 6.4 Beschluss für vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 2 "Bürgersolarpark 

Kloster Tempzin" - Billigung des Vorentwurfs u. frühzeitige Beteiligung 
BV-412-2024 

 
Beschluss: 
 
1. Die Gemeindevertretung beschließt die Billigung des Vorentwurfs (anliegende Planzeichnung 
mit Begründung) zur Durchführung der frühzeitigen Unterrichtung der Öffentlichkeit per Ausle-
gung, gemäß § 3 Abs. 1 BauGB. 

2. Die Gemeindevertretung beschließt die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB. Diese werden um Stellungnahme gebeten. Die Be-
teiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wird mit der Beteiligung der 
Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB durch Auslage verbunden. 

3. Dieser Beschluss und die Mitteilung über die Bereithaltung des Vorentwurfs gemäß § 3 Abs. 
1 BauGB, ist ortsüblich bekannt zu machen. 
4. Die Gemeindevertretung beschließt zur Durchführung des Planverfahrens die Verfahrens-
schritte nach den §§ 2a bis 4a BauGB an einen Dritten, hier: IGN Melzer & Voigtländer Inge-
nieure PartG mbB, Lloydstraße 3, 17192 Waren (Müritz), zu übertragen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

6 0 1 
 
Beschluss gefasst wie vorgeschlagen. 
 


